PAGE  

Staatliches Seminar für Didaktik und 
Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Karlsruhe

Fachdidaktik Volkswirtschaftslehre 

Bereich Wirtschaftswissenschaften


Thema: 

Der Mindestlohn – ein Beispiel für einen marktkonträren Eingriff des Staates in die Preisbildung

Verfasser:

Kaufmann, Gunter

Kussmann, Hanspeter




Schön, Wolfgang




Weber, Manfred




Wickenhäuser, Ilse

Zielgruppe:

Wirtschaftsgymnasium



Jahrgangsstufe 1

Zeitrahmen:

90 Minuten

I.
Didaktische Analyse

1.
Stofforientierung

Das Unterrichtsthema ist dem Lehrplan „Wirtschaft“ für die Jahrgangsstufe 1 des Wirtschaftsgymnasiums entnommen. Es ist der Lehrplaneinheit 16 „Preisbildung auf verschiedenen Arten von Märkten“ und dort wiederum dem Teilbereich „Wohlfahrtsverluste durch staatliche Eingriffe in die Preisbildung auf Wettbewerbsmärkten“ zuzuordnen. 

2. Stoffstrukturanalyse

Ein Mindestlohn ist ein in der Höhe durch eine gesetzliche Regelung oder durch einen Tarifvertrag festgeschriebenes Arbeitsentgelt, das Arbeitnehmern als Minimum zusteht. 

Die Thematik „Mindestlohn“ ist aus inhaltlicher Sicht durch folgende Merkmale geprägt:

· Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns ist in Deutschland stark umstritten. Während die Gewerkschaften und die SPD die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns fordern, steht die CDU diesem ablehnend gegenüber. Der Großteil der CDU spricht sich für branchen- und ortsspezifische Maßnahmen aus, um gegen Lohndumping und sittenwidrige Löhne vorzugehen. 

· Bisherige gesetzliche Regelungen: 
Lange Zeit galt in Deutschland die unterste tarifliche Lohngruppe als Mindestlohn einer Branche. Da jedoch immer weniger Unternehmen in Arbeitgeberverbänden organisiert sind, nimmt die Tarifbindung stetig ab. Dies hat zur Folge, dass immer mehr Beschäftigte – insbesondere in Ostdeutschland – nicht mehr nach Tarifvertrag entlohnt werden 

· Die Aushandlung von Löhnen im Rahmen der Tarifautonomie ist Sache der Arbeitgeber und der Gewerkschaften. Durch die Einführung von gesetzlichen Mindestlöhnen müssten die Tarifparteien einen Teil ihrer Autonomie und ihres Einflusses an die Gesetzgeber abgeben. 

· Seit 1997 gilt das Entsendegesetz am Bau. Dies  eröffnet den Tarifpartnern die Möglichkeit, Mindestlöhne zu vereinbaren. Geschützt werden sollten deutsche Bauarbeiter vor der Billiglohnkonkurrenz aus Polen. 

· Seit der EU-Osterweiterung sind die Schleusen der Niedriglohnkonkurrenz aus dem Ausland nun wieder weit geöffnet. Daher wurde eine Ausweitung des Entsendegesetzes auf andere Branchen beschlossen. Allerdings sind bei weitem nicht alle Branchen davon erfasst.

Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns bietet Chancen aber auch Risiken Befürworter argumentieren z.B., es gehe nicht an, dass „Arbeitgeber Tiefstlöhne nach dem Motto zahlten,  staatliche Transfers werden dann schon ein Existenzminimum sichern.“ (Steinbrück, Capital 6.7.2007). Kritiker des Mindestlohns wenden ein, dass ein Mindestlohn zum Verlust von Arbeitsplätzen führe. 

Gerade im Hinblick auf die aktuelle politische Diskussion liegt der Bildungswert der Thematik „Mindestlohn“ darin, dass die Schülerinnen und Schüler sich eine eigene, begründete Meinung zu dem Thema bilden können und die Auswirkungen der Einführung eines Mindestlohnes einschätzen können. Sie müssen aber auch dafür sensibilisiert werden, dass die im Modell eines vollkommenen Marktes gewonnen Erkenntnisse in der Realität und aufgrund der Besonderheit des Arbeitsmarktes als reguliertem Markt nicht zutreffen müssen bzw. nicht in jedem Fall unter ethischen Aspekten wünschenswert sind. 
3.
Wissensartenanalyse

Deklaratives Wissen

Die Begriffe „Mindestlohn“, „Angebotsüberhang“, „Gleichgewichtslohn“ und „marktkonträre Staatseingriffe“ stellen deklaratives Wissen dar, weil dieses Wissen sich auf einschlägige Fachbegriffe bezieht.

Konzeptuelles Wissen

Konzeptuelles Wissen beschreibt u. a. das Wissen über Prinzipien und Generalisierungen und Zusammenhänge. Dieser Wissensart kann der Sachverhalt zugeordnet werden, dass es dem Modell nach bei Einführung eines Mindestlohns zu Arbeitslosigkeit kommt. Ebenfalls lassen sich dieser Wissensart die Auswirkungen auf die verschiedenen Wirtschaftssubjekte, die sich durch die Einführung eines Mindestlohnes ergeben, zuordnen. 

Prozedurales Wissen

Als prozedurales Wissen bezeichnet man Wissen über Algorithmen, Verfahren, Techniken und Methoden, welches man benötigt, um Aufgaben oder Problemstellungen zu lösen. Die grafische und rechnerische Ermittlung des Angebotsüberhangs bei Einführung eines Mindestpreises stellt prozedurales Wissen dar. 

Interaktionswissen

Interaktionswissen impliziert Wissen über soziale Verhaltensweisen in bestimmten Situationen. Löhne sind Ergebnisse von Interaktionsprozessen. Um diese Prozesse analysieren zu können, ist Wissen über die am Prozess Beteiligten und deren Ziele notwendig.

Folgenwissen

Unter Folgenwissen versteht man Wissen um die Verantwortlichkeit für die Folgen einer Handlung. Dieser Wissensart kann die Tatsache zugeordnet werden, dass politische Entscheidungen immer Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft haben und die Schüler als Wähler diese mit beeinflussen können. 

Metakognitives Wissen

Metakognitives Wissen meint Wissen über Steuerung der eigenen Denk- und Lernprozesse. Informationsmaterial zu verstehen, zu interpretieren und sich mit unterschiedlichen Argumenten auseinander zu setzen stellt metakognitives Wissen dar. Ebenfalls ist dieser Wissensart die Analyse sowie stichpunktartige Zusammenfassung von Diskussionsergebnissen zuzuordnen. 

4.
Adressatenanalyse

a)
Art der Klasse

b)
Zusammensetzung

c)
Entwicklungsstand

d)
Vorwissen

Es ist anzunehmen, dass die Schülerinnen und Schüler die Debatte um den Mindestlohn aus der aktuellen politischen Diskussion kennen.

5.
Stoffauswahl/Stoffanordnung

Die Stoffauswahl fußt vornehmlich auf den Prinzipien Lebensnähe sowie der Aktualität. Neben dem rein ökonomischen Aspekt des Themas sollen durch intensive Auseinandersetzung mit den Zielen und Folgen der Einführung eines Mindestlohns auch darüber hinausgehende ethische Aspekte zum Tragen kommen.

a)
Anschluss oben 

Das Thema bildet zusammen mit dem Thema „marktkonformen Staatseingriffe“ den Abschluss der Unterrichtseinheit „Preisbildung auf verschiedenen Arten von Märkten“. Es baut auf der Preisbildung unter Wettbewerbsbedingungen auf und setzt Kenntnisse über das Zustandekommen des Gleichgewichtspreises voraus.

b)
Positivauswahl

Thema der Stunde ist die modellhafte, fachwissenschaftliche Darstellung des Mindestlohns als einem „Marktkonträren Staatseingriff“. In einer anschließenden Debatte um die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes werden die verschiedenen Vor- und Nachteile des Instruments ‚Mindestlohn’ erarbeitet und unter verschiedenen Aspekten kritisch reflektiert. 

c)
Negativauswahl 

Auf Höchstpreise als marktkonträre Eingriffe des Staates wird in dieser Stunde nur im Rahmen der Maximalplanung eingegangen. Die fachwissenschaftliche Erarbeitung dieses Themenkomplexes erfolgt – falls die Zeit nicht ausreicht – von den Schülern in Eigenarbeit in Form einer Hausaufgabe. Darüber hinaus wird auf tarifvertragliche Mindestlöhne, auf die Darstellung der bisherigen gesetzlichen Regelungen sowie auf marktkonforme Maßnahmen aus Zeitgründen verzichtet bzw. nur am Rande eingegangen.

d)
Anschluss unten

In der folgenden Unterrichtsstunde wird mit dem Thema „marktkonforme Staatseingriffe“ diese Unterrichtseinheit abgeschlossen. 

6.
Lernzielbestimmung

6.1
Lernziele im Bereich des Professionswissens

Endlernziel: Der Schüler soll basierend auf fachwissenschaftlichen Erkenntnissen  und unter Einbeziehung ethischer Aspekte zu der diskutierten Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns begründet Stellung beziehen können

	TZ

Nr.
	 Formulierung des Lernziels:

 "Der Schüler soll ohne Hilfe ........................ "

	1
	... den Begriff „Mindestlohn“ mit eigenen Worten erklären

	2
	… den Mindestlohn in einem Preis-Mengen-Diagramm graphisch darstellen.

	3
	.. den Mindestlohn als Preis, der über dem Gleichgewichtspreis liegen muss, erläutern.

	4
	… die Auswirkung eines Mindestlohns auf das mengenmäßige Arbeitskräfteangebot und die mengenmäßige Arbeitskräftenachfrage erläutern

	5
	… die Zielsetzung des Staates bei der Einführung des Mindestlohns beschreiben

	6
	… den Mindestlohn als marktkonträren Eingriff des Staates in die Preisbildung erläutern.

	7
	… Auswirkungen des Mindestlohns auf verschiedene Wirtschaftssubjekte (Unternehmen, Staat, Arbeitnehmer und Arbeitslose) erläutern

	8
	.Maximalplanung:

 Ziele eines staatlich verordneten Höchstpreises sowie dessen Auswirkungen auf die Marktsituation und die Wirtschaftssubjekte erläutern

	
	Groblernziel:

Die Schüler sollen den Mindestlohn als einen marktkonträren Eingriff des Staates in die Preisbildung beschreiben, dessen Auswirkungen auf verschiedene Wirtschaftssubjekte erläutern und das Für und Wider einer solchen Maßnahme erörtern.


	Dimension des kognitiven Prozesses (
	Reproduktion
	Reorganisation
	Transfer
	Problemlösendes Denken 

	Wissensart (
	
	
	
	

	Deklaratives Wissen


	
	TZ1

	TZ 6
	

	Konzeptuelles Wissen


	
	TZ 3, TZ 4

TZ 5
	
	TZ 7, TZ 8

	Prozedurales Wissen


	
	
	TZ 2
	



6.2
Lernziele im Bereich des Interaktionswissens

Der Schüler soll das Für und Wider des Mindestlohns aus unterschiedlichen Perspektiven diskursiv vertreten können.

Erläuterungen: 

In der Diskussion um den Mindestlohn spiegelt sich der Konflikt zwischen dem Ziel Gewinnmaximierung einerseits und dem Anspruch auf gerechte Entlohnung andererseits wider; ein Konflikt zwischen ökonomischem Verhalten und ethisch-moralischem Handeln, von dem auch Schüler betroffen sind. 

Solche Spannungsfelder lassen sich im Rahmen von Pro- und Contra-Debatten besonders gut aufzeigen. Die Schüler werden für unterschiedliche Sichtweisen sensibilisiert und angeleitet, ihre Position argumentativ zu vertreten. 

Die  Dilemmamethode zwingt die Schüler, sich in eine andere Argumentation hineinzuversetzen und diese auch zu bewerten. Die regelgeführte Debatte fördert die Argumentationsfähigkeit der Schüler.

6.3
Formulierung der Lernziele des Folgenwissens

Den Schülern soll bewusst werden, dass politische Entscheidungen immer Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft und somit auf jedes einzelne Wirtschaftssubjekt, das innerhalb dieser Volkswirtschaft lebt, haben. Gerade bei dem kontrovers diskutierten Thema „Mindestlohn“ lässt sich der Zielkonflikt zwischen Gewinnmaximierung einerseits und „Wohlstand für alle“ andererseits gut verdeutlichen.

Das zentrale Ziel der Dilemmadiskussion liegt in der Förderung moralischer und demokratischer Handlungsfähigkeit. Die Suche nach Pro- und Contra-Argumenten fordert die Schüler heraus, die positiven wie auch die negativen Folgen einer politischen Entscheidung gedanklich vorwegzunehmen. 

Jeder Schüler muss sich im Verlauf der Diskussion zwei Mal der Frage stellen, ob der Mindestlohn eine geeignete Maßnahme ist, um den bei der momentanen Arbeitsmarktsituation schwachen Arbeitnehmer zu schützen. Insofern muss der Schüler zwei Mal Stellung beziehen, jeweils auf einer unterschiedlichen Informationsbasis. Einerseits besteht gesellschaftlicher Konsens darüber, dass 40 Stunden Arbeit pro Woche einen angemessenen Lebensstandard sichern soll; andererseits kann die Einführung dieser Maßnahme dazu führen, dass bestehende Arbeitsplätze vernichtet werden.

6.4 Formulierung der Lernziele des metakognitiven Wissens

Metakognitives Wissen meint Wissen über Steuerung der eigenen Denk- und Lernprozesse. Die Schüler sollen verbal formulierte Sachverhalten in andere Darstellungsformen (Grafiken) übertragen, Informationsmaterial zum Thema Mindestlohn interpretieren und sowie stichpunktartig zusammenfassen. 

Die Schüler sollen Pro- und Contra-Argumente zu dem Thema Mindestlohn finden, die Argumente protokollieren und nach ihrer Wichtigkeit ordnen können. Sie sollen erkennen, dass sich die Dilemmadiskussion zur Bearbeitung von Dilemmasituationen eignet. Sie sollen den individuellen Nutzwert der Dilemmamethode einschätzen lernen, denn in einer abschließenden Phase werden auch positive sowie negative Erfahrungen der Unterrichtseinheit reflektiert (Was war gut – was war weniger gut?).

II.
Methodische Planung

1.
Verfahren zur Gestaltung der Lernumgebung

Die Einführung in die Problematik Mindestlohn erfolgt mit Hilfe zweier konkreter Fälle. Aus diesen beiden Fällen soll hervorgehen, dass niedrige Bezahlung nicht nur ein Problem für Menschen mit Hauptschulabschluss sein, sondern dass vielmehr auch Leute mit einem anspruchsvollen Berufsabschluss (Grafikdesignerin) vor diesem Problem stehen können.  Durch dieses induktive Vorgehen sollen die Schüler für das Thema sensibilisiert werden. Bei der anschließenden fachwissenschaftlichen Erarbeitung des Themas wird ebenfalls das induktive Verfahren genutzt, da dies höhere Anschaulichkeit ermöglicht und sich damit das Thema leichter erschließen lässt.

Falls bei der Vorbereitung der Pro- und Contra-Debatte Informationsmaterial den Schülern mit an die Hand gegeben werden muss, kommt das ganzheitlich-interpretierende Verfahren zum Einsatz. Durch dieses Verfahren lernen die Schüler verschiedene Argumente zu dem Thema kennen. Dies soll den Schülern die Möglichkeit eröffnen, sich eine eigene Meinung bzgl. der Thematik zu bilden und diese zu vertreten. 

Bei der abschließenden Behandlung der Auswirkungen eines Mindestlohns auf die verschiedenen Wirtschaftssubjekte kommt das systematisierende Verfahren zum Einsatz. Dadurch kann das vorher erarbeitete Wissen genutzt und gleichzeitig der Lernerfolg kontrolliert werden.

2.
Prinzipien zur Gestaltung der Lernumgebung

Die Gestaltung des Unterrichts lässt sich als traditioneller Unterricht mit handlungsorientierten Anteilen charakterisieren. Sowohl die Partnerarbeit zur Erarbeitung der fachwissenschaftlichen Inhalte als auch die Gruppenarbeit zur Vorbereitung der Pro- und Contra-Debatte geben den Schülern die Möglichkeit, eigenständig zu Lösungen zu kommen und diese zu diskutieren. Darüber hinaus wird dem Prinzip der Aktualität und Lebensnähe durch die Abhandlung anhand konkreter Beispiele besondere Beachtung geschenkt. Die Schüler sollen dadurch für die Problematik sensibilisiert werden, wovon eine höhere Motivation zu erwarten ist. Durch das Festhalten der wesentlichen fachwissenschaftlichen Inhalte auf Arbeitsblatt und Tafel und die Protokollierung der Argumente pro und contra Mindestlohn wird dem Prinzip der Ergebnis- und Erfolgssicherung besondere Beachtung geschenkt. Durch den Einsatz unterschiedlicher Sozial- und Aktionsformen wird dem Prinzip des Methodenwechsel Rechnung getragen.

3.
Aktionsformen

Um eine hohe Schüleraktivität zu gewährleisten wird der Unterricht von entdecken-lassenden Phasen dominiert. Die fragend-entwickelnden Phasen dienen in erster Linie dazu, die Arbeitsaufträge zu verdeutlichen und das Lernergebnis sowie den Lernerfolg zu sichern.

4.
Sozialformen

Die Unterrichtsstunde ist in verschiedenen Sozialformen organisiert. Im Wege des Frontalunterrichts wird in das Thema eingeführt und grundlegende Begriffe geklärt. Danach erarbeiten die Schüler in Partnerarbeit die wesentlichen fachwissenschaftlichen Inhalte zum Thema Mindestlohn. Die mehr oder weniger eigenständige Erarbeitung der Inhalte in Partnerarbeit wird dadurch erleichtert, dass auf vorhandenes Wissen zur Preisbildung zurückgegriffen werden kann und sich die Schüler darüber hinaus gegenseitig helfen können. Die Lösung wird dann im Plenum besprochen, damit fehlerhafte Ergebnisse ergänzt bzw. verbessert werden können. Das Sammeln von Argumenten pro bzw. contra Mindestlohn erfolgt in Gruppenarbeit. Bereits in dieser Phase sollen die Schüler in Gruppen lernen, ihr Argument gegenüber den anderen Gruppenmitgliedern zu vertreten und evtl. zu hinterfragen. Die anschließende Diskussion erfolgt ebenso  im Plenum, wie die abschließende Behandlung der Auswirkungen eines Mindestlohns. Diese letzte Phase dient dazu, die Ergebnisse der Stunde noch einmal zusammenzuführen und eine Reflexion über die Methode der Pro- und Contra-Debatte in die Wege zu leiten.

5.
Medien

Der Einstieg in das Thema erfolgt mittels einer Folie, auf der die Situation zweier Arbeitsnehmer mit äußerst geringem Einkommen geschildert wird.  Im Anschluss daran kommt ein Arbeitsblatt zum Einsatz. Mit Hilfe des Arbeitsblatts werden die fachwissenschaftlichen Inhalte des Themas erarbeitet und gesichert. Ein Tafelanschrieb ergänzt die Ergebnisse auf dem Arbeitsblatt.  Als Grundlage zur Erarbeitung der Pro- und Contraargumente erhalten die Schüler – falls notwendig - einen Informationstext und ein vorstrukturiertes Arbeitsblatt, in welches sie ihre Argumente eintragen können. Die während der Diskussion vorgebrachten Argumente werden auf der Metaplanwand bzw. Flipchart vom Lehrer festgehalten. Dies dient sowohl der Ergebnissicherung als auch als Grundlage für die Abschlussabstimmung. Der abschließende Einsatz der Tafel, um die verschiedenen Auswirkungen der Einführung eines Mindestlohns fest zu halten, soll es den Schülern später ermöglichen, die wesentlichen Inhalte der Stunde nachvollziehen zu können.

6.
Lernzielkontrolle

Eine abschließende schriftliche Lernkontrolle findet nicht statt. Allerdings dienen die fragend-entwickelnden Unterrichtsphasen, in denen, die von den Schülern erarbeiteten Lösungsvorschläge besprochen werden, nicht nur der Ergebnissicherung, sondern auch der Kontrolle des Lernerfolgs. Darüber hinaus kann die Qualität der während der Pro- und Contra-Debatte vorgetragenen Argumente als Kriterium für den Lernerfolg betrachtet herangezogen.

7.
Unterrichtsorganisation

Der Unterricht findet im Klassenzimmer statt. Während der Pro- und Contra-Debatte ist darauf zu achten, dass sich die beiden Diskussionsgruppen von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen. Hierzu ist es notwendig, die übliche Sitzordnung (Tischreihen hintereinander) aufzulösen.

Vorbereitungen:

· Organisation eines OHP-Projektors

· Bereitstellung von Arbeitsblätter /Folien

· Metaplanwand bzw. Flipchart

· Punkte für die erste und zweite Abstimmung

Verlaufsplanung

	Phasen

Denkanstöße

Teilziele
	Formulierung der Lernschritte
	U-verfahren

Aktionsform

Sozialform
	Medien
	Zeit

	Einstieg
	Ausgangssituation:

Nina Kanten, 28 Jahre, Graphikdesignerin; 6,25 € Stundenlohn; Wochenarbeitszeit: 40 Stunden

Karsten Thorwarth, 28 Jahre, Friseur, Thüringen, 5,03 € Stundenlohn; Wochenarbeitszeit 40 Stunden

Arbeitsauftrag:
1. Ermitteln Sie den Bruttomonatslohn

2. Schätzen Sie den Nettomonatslohn (Impuls: Abgabe pauschal 25%)

Politische Forderung der SPD: Einführung eines Mindestlohns


	Frontal

Induktiv

Fragend-entwickelnd
	Folie 1


	5

	TZ 1
	Der Begriff Mindestlohn wird im Lehrer-Schüler-Gespräch geklärt

Definition an der Tafel gesichert.
“ Lohn < Mindestlohn ist gesetzlich verboten“
	Frontal

Fragend-entwickelnd
	Tafel
	3

	TZ 2, TZ3,

TZ 4
	Schüler bearbeiten in Partnerarbeit Arbeitsblatt 1
	Partnerarbeit

Induktiv

Entdecken-lassend
	Arbeitsblatt 1
	12

	TZ 5, TZ 6
	Ergebnisse werden im Klassenverband besprochen

Zielsetzung des Staates geklärt 
	Frontal

Fragend-entwickelnd
	Tafel
	8 

	TZ 6
	Mindestlohn wird  im Kontext unserer marktwirtschaftlichen Ordnung beurteilt: Mindestlohn setzt den Preisbildungsprozess außer Kraft: marktkonträrer Eingriff des Staates.
	Tafel

fragend-entwickelnd

ganzheitlich-interpretierend
	Tafel
	2

	LZe im Bereich des Folgen-wissens
	Diskussion des Ergebnisses unter ordnungspolitischen und ethischen Aspekten

Abstimmung:
Einpunktabfrage
Sind Sie nach diesen Erkenntnissen für die Einführung eines solchen Mindestlohns?

Ergebnis: Gruppeneinteilung pro und contra

Vorbereitung der Pro- und Contra-Debatte

In … Gruppen werden die Argumente für die jeweilige Position gesammelt.

Pro- und Contra-Debatte

Austausch der Argumente im Plenum: Der Lehrer hält Pro- und Contra-Argumente fest (auf Flipchart bzw. Metaplanwand)

Auseinandersetzung mit den Gegenargumenten:

In den Gruppen werden die Argumente der Gegenseite bewertet bzw. diskutiert.

Diskussion im Plenum: Austausch der Gegenargumente.

2. Abstimmung:
… über die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns.


	Plenum

GA

Plenum

GA

Plenum


	Metaplan-wand

Info-

Material

Flipchart bzw. Metaplan-wand

Metaplan-wand


	40

	TZ 6
	Welche Auswirkungen hätte die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns auf:

· Unternehmen

· Arbeitnehmer und Arbeitslose

· Staat und Gesellschaft
	Frontal

fragend-entwickelnd

systematisierend
	Tafel
	8

	LZe im Bereich des meta-kog-nitiven Wissens
	Reflexion der eingesetzten Pro- und Contra-Debatte: positive und negative Erfahrungen mit dieser Methode.
	Plenum

Lehrer-Schüler-Gespräch
	
	7

	Maximal-
planung
	Die Eingangsproblematik ‚zu niedrige Löhne’ wird erneut aufgegriffen. Sammeln von alternativen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer/Anbieter z.B. Kombilohn, Senkung der Lohnnebenkosten etc.
	fragend-entwickelnd
	Tafel
	5

	oder

TZ 8
	Alternative Maximalplanung, um gesamten Komplex „marktkonträre Eingriffe“ abzudecken:

Arbeitsblatt: Höchstpreis auf dem Markt für Mietwohnungen
	Entdecken-lassend

Partnerarbeit
	Arbeitsblatt
	5
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„Momentan komme ich über die Runden, weil ich wieder bei meinen Eltern eingezogen bin und hier der Kühlschrank immer voll ist. Eigentlich möchte ich wieder nach Berlin zurück, wo ich vorher gelebt habe, aber wie das gehen soll, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich muss ich dann wieder auf Studentenniveau leben, was ich nicht wollte, weil ich ja studiert habe: zur Tafel gehen, Kleidergeld beantragen, mich von den GEZ-Gebühren befreien lassen.“

[image: image2.jpg]



„Mit dem Niedriglohn im Friseurgewerbe habe ich mich irgendwie abgefunden, und trotz der vielen Arbeitsstunden und dem langen Stehen mag ich meinen Beruf. Aber was immer anstrengender geworden ist in den letzten Jahren: die mentale Betreuung meiner Kunden. Was ich mir da alles anhören muss, kann sich keiner vorstellen. Der Frust wird täglich größer und immer öfter geht es auch hier ums Geld, das hinten und vorn nicht reicht.“ 

Einführung eines Mindestlohns – ein staatlicher Eingriff in die Preisbildung

[image: image3.jpg]



1. Arbeitsaufträge:

2. Stellen Sie den Stundenlohn des Friseurs in Höhe von 5,03 € in nachstehenden Preis-Mengen-Diagramm als Gleichgewichtspreis dar!

3. Angenommen, im Friseurhandwerk wird ein Mindestlohn von 7,00 € je Stunde festgelegt.

3.1 Zeichnen Sie diesen Mindestlohn in Ihr Preis-Mengen-Diagramm ein.

3.2 Analysieren Sie die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf

· das Arbeitsangebot

· die Arbeitsnachfrage

· die Marktsituation.

2.3
Beurteilen Sie diese Maßnahme unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Geplantes Tafelbild:


Brauchen wir einen Mindestlohn?

Politiker und Ökonomen debattieren, ob der Staat allzu niedrige Stundenlöhne verbieten soll.

PRO

von Peter Bofinger

In volkswirtschaftlichen Lehrbüchern ist die Sache ganz einfach: Wenn der Staat in den Arbeits-markt eingreift und einen höheren Lohn vor-schreibt, kommt es zur Arbeitslosigkeit. Für jeden Studienanfänger ist damit klar: Mindestlöhne sind nachteilig für die Beschäftigung.

Die Realität ist viel komplexer. In fast allen europäischen Ländern gibt es Mindestlöhne - sei es in Form einer staatliche festgelegten Lohnunter-grenze oder aber durch allgemein verbindliche Ta-rifverträge. Deutschland ist deshalb - neben der Schweiz - das Land in Europa, bei dem die Löhne die größte Flexibilität nach unten aufweisen. Zum einen findet man hierzulande Tarifverträge mit Löhnen von drei bis vier Euro pro Stunde, die weit niedriger sind als die Mindestlöhne in unseren westlichen Nachbarländern, die bei rund acht Euro liegen. Zum anderen gibt es insbesondere in Ostdeutschland immer mehr Unternehmen, die keinem Arbeitgeberverband angehören, sodass die von ihnen bezahlten Löhne weitgehend frei festge-legt werden können. Die einzige wirksame Unter-grenze ist das Verbot, sittenwidrige Löhne zu zah-len. Das sind Löhne, die um 30 Prozent unter den ortsüblichen Arbeitsentgelten liegen.

Nach dem Lehrbuch-Modell müsste in Deutsch-land die Arbeitslosigkeit bei Geringqualifizierten besonders niedrig sein, während Luxemburg - bei einem hohen Mindestlohn von neun Euro - mit enormen Beschäftigungsproblemen zu kämpfen hätte. Doch es ist genau umgekehrt: Luxemburg hat die niedrigste Arbeitslosenrate bei Geringqua-lifizierten, Deutschland eine der höchsten.

Dieser auf den ersten Blick widersprüchliche Befund zeigt sich auch in einer Fülle neuerer wis-senschaftlicher Studien zu den Beschäftigungsef-fekten von Mindestlöhnen. So stellte der US-Sach-verständigenrat im Jahr 1999 fest, dass von einer Anhebung des Mindestlohns keine statistisch si-gnifikanten Beschäftigungseffekte ausgingen. Zum gleichen Urteil kommt die britische Low Pay Commission in ihrem jüngsten Bericht. Im Oktober 2006 haben fünf amerikanische Ökonomie-Nobelpreisträger und sechs ehemalige Präsidenten der renommierten American Economic Association für einen höheren Mindestlohn plädiert.

Wie erklärt dieser scheinbare Gegensatz? Laut Lehrbuch steigt das Angebot normalerweise mit den Preisen - man müsste also davon ausgehen, dass ein Arbeitnehmer umso länger zu arbeiten bereit ist, je höher der ihm gezahlte Lohn ausfällt. Bei einem sehr geringen Lohn unterstellt das Lehrbuch, dass die Menschen nur noch sehr wenige Stunden beschäftigt sein möchten. Das klingt plausibel, wenn man an einen Arbeitnehmer mit durchschnittlichem Einkommen denkt. Ein Be-schäftigter mit einem sehr geringen Lohn verhält sich jedoch möglicherweise anders. Wenn der Lohn gerade ausreicht, um das Existenzminimum abzusichern, wird er bei einer Lohnsenkung ge-zwungen sein, mehr - und nicht etwa weniger - zu arbeiten. Im Niedriglohnbereich gehen sinkende Löhne also mit einer steigenden Arbeitsnachfrage einher. Das Ergebnis eines solchen Herunterkon-kurrierens sind working poor, arbeitende Arme.

Mindestlöhne werden in der Regel so festgelegt, dass sie zumindest für alleinstehende vollzeitbe-schäftigte Arbeitnehmer ein Einkommen oberhalb des Existenzminimums absichern. Die entschei-dende Frage in der aktuellen Diskussion ist, wie hoch ein adäquater Mindestlohn für Deutschland sein sollte. Aus der Interessenlage der im Niedrig-lohnbereich Beschäftigten spricht einiges für ein vorsichtiges Vorgehen. Niemandem wäre damit gedient, wenn ein zu hoher Mindestlohn die Ar-beitslosigkeit vor allem in Ostdeutschland weiter nach oben treiben würde.

Man sollte deshalb mit einer relativ niedrigen Lohnschranke beginnen. Zugleich sollte man - nach britischem Vorbild - eine von der Politik unab-hängige Niedriglohnkommission einsetzen, die sich aus Vertretern der Arbeitgeber, Gewerkschaften und Wissenschaftlern zusammensetzt. Diese Kom-mission würde die Auswirkungen der Lohn-schranke überprüfen und könnte sie dann - soweit möglich - nach oben anpassen.

Und warum ist in Deutschland die Arbeitslosig-keit bei den Geringqualifizierten so hoch? Dies dürfte zum einen auf die in den letzten Jahren sehr schwache wirtschaftliche Dynamik zurückzuführen sein. Außerdem leistet sich Deutschland das beschäftigungspolitisch schädliche Instrument der 400-Euro-Jobs. Damit subventioniert der Staat mit Milliardenbeträgen Arbeitgeber, die reguläre Ar-beitsplätze in atypische aufspalten. Sieben Millionen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse zeigen, dass die Unternehmen Interesse an einfacher Arbeit haben. Sie stellen dafür aber nicht Arbeitslose ein, sondern überwiegend Menschen, die sich etwas dazuverdienen möchten. Wenn die Politik den Mut hätte, die Minijobs abzuschaffen, könnte sie viel zugunsten der Arbeitslosen bewegen.

Quelle: Die Zeit Nr. 14 (29.03.2007)

Brauchen wir einen Mindestlohn?

Politiker und Ökonomen debattieren, ob der Staat allzu niedrige Stundenlöhne verbieten soll.

CONTRA

von Hilmar Schneider

Die Forderung nach Mindestlöhnen ist in dem Moment laut geworden, als die Große Koalition die Schaffung eines flächendeckenden Kombilohns ankündigte. Einkommen von Geringverdienern sollen durch staatliche Zuschüsse aufgestockt wer-den - auf diese Weise will die Regierung einfache Arbeit attraktiver machen. Die Kritiker solcher Kombilöhne fürchten zurecht, dass Unternehmen geradezu eingeladen werden, die Löhne zu senken und sich so auf Kosten des Staates zu bereichern. Mindestlöhne sollen Unternehmen daran hindern, die Solidargemeinschaft auszubeuten.

Einmal in der Welt, hat sich der Ruf nach Mindestlöhnen rasch verselbständigt. Heute hören wir, dass wir Mindestlöhne brauchen, um der zunehmenden Verelendung der Arbeitnehmerschaft entgegenzuwirken. Eine der reichsten Wirtschafts-nationen der Welt rechnet sich auf eine geschmack-lose Art und Weise arm. Angeblich arbeitet heute schon jeder Fünfte Deutsche für einen Lohn unterhalb der Niedriglohnschwelle. Das klingt dramatisch, erklärt sich aber vor allem dadurch, dass diese Schwelle nach gängigen Definitionen momentan bei 9,83 Euro pro Stunde in West-deutschland und 7,83 Euro in Ostdeutschland liegt.

Aber brauchen wir einen Mindestlohn? Wer genauer hinschaut, gelangt auf der Grundlage der gleichen Daten zu verblüffend anderen Einsichten. Mindestens die Hälfte der vermeintlichen Elends-löhne geht auf das Konto von Hinzuverdienern. Das sind vor allem Rentner, Hausfrauen und Studenten, deren Einkommen anderweitig gesichert ist und durch Minijobs nur ergänzt wird.

Dass auch der verwendete Armutsbegriff in die Irre führt, zeigt folgendes Beispiel: Gelänge es, Deutschlands über vier Millionen Arbeitslose zu einem Bruttostundenlohn von acht Euro und damit unterhalb der heutigen westdeutschen Niedriglohn-schwelle zu beschäftigen, würde der Niedriglohn-sektor nach der Logik der Verelendungsapologeten nicht etwa gewaltig wachsen, sondern schrumpfen. Wie das? Ganz einfach: Wenn die Zahl der Beschäftigten in dieser Weise zunähme, würde auch die offizielle Niedriglohnschwelle sinken, die definitionsgemäß immer zwei Drittel der mittleren Lohnhöhe beträgt. Die Schwelle läge unter acht Euro, und mithin gäbe es weniger Armut als vorher.

Noch weniger überzeugt das Argument, in Großbritannien gäbe es schon lange gesetzliche Mindestlöhne und trotzdem steigende Beschäf-tigung. Rein äußerlich betrachtet, stimmt das zwar. Aber mit der gleichen Berechtigung könnte man behaupten, die Arbeitsmarktlage in Großbritannien sei besser, weil es praktisch keinen Kündigungs-schutz gibt. Außerdem sind der britische Sozialstaat und auch die staatliche Bürokratie beschäftigungs-freundlicher. Das alles spricht dafür, dass die Wirtschaft in Großbritannien nicht wegen, sondern trotz des Mindestlohns boomt.

Das Problem in Deutschland ist nicht ein zu geringes Lohnniveau, sondern ein soziales Siche-rungssystem, das die Akzeptanz von geringen Löhnen unnötig erschwert. Wer heute als Allein-lebender Leistungen der Grundsicherung bezieht, also das Arbeitslosengeld II, kommt damit im Durchschnitt auf ein monatliches Einkommen von etwa 650 Euro einschließlich Wohnkostenzuschuss. Für Geringqualifizierte ist es häufig schwer, am Arbeitsmarkt ein wesentlich höheres Einkommen zu erzielen.

Bei einem Bruttostundenlohn von sieben Euro müsste ein Arbeitnehmer 170 Stunden im Monat schuften, um netto 250 Euro mehr in der Tasche zu haben als ohne Arbeit. Würde der Betreffende die gleiche Tätigkeit halbtags ausführen, bliebe ihm am Ende fast so viel wie im Vollzeitjob. Warum also für das gleiche Geld doppelt so viel arbeiten? Inzwischen gehen rund eine Million Bezieher des Arbeitslosengeldes II zugleich einer Erwerbstätig-keit nach. Sie beziehen zum überwiegenden Teil nicht deshalb ergänzende Hilfe vom Staat, weil ihr Einkommen nicht ausreicht, sondern sie haben sich in der staatliche geschaffenen Teilzeitfalle einge-richtet.

Dabei kann es nicht bleiben, und hier sollte die nächste Arbeitsmarktreform ansetzen. Doch während die nonworking poor geflissentlich ignoriert werden, werden die working poor vor allem von den Gewerkschaften zu einem Riesen-problem hochstilisiert.

Den Betroffenen nützt das sicher nicht. Mindestlöhne vernichten Arbeitsplätze. Das lehren nicht nur die vier Grundrechenarten, sondern das ist auch durch zahlreiche Studien belegt. Die Einführung von Mindestlöhnen bedeutet daher mehr, nicht weniger Armut. Schließlich handelt es sich genau um die Jobs, auf die Geringqualifizierte am stärksten angewiesen sind.

Quelle: Die Zeit Nr. 14 (29.03.2007)

Quelle: Handelsblatt vom 16.07.2007

Heiße Debatte um den Mindestlohn 

Außenminister Steinmeier sagte der "Bild am Sonntag": "Ich rate der Union dringend, sich von ihrer verbohrten Ideologie zu lösen und sich die Realität im Land anzuschauen.  Auf unseren Feldern vergammelt mancher Spargel, weil die polnischen Erntehelfer gleich nach Irland und Großbritannien weiterfahren, weil sie dort erheblich mehr verdienen.  Sogar unsere Bauarbeiter wandern schon ab - nicht weil es keine Jobs gibt, sondern weil sie in der Schweiz und anderswo viel mehr bekommen."    

 "Viele Menschen stehen morgens früh auf, fahren zur Arbeit und dürfen erwarten, dass sie mit ihrem Lohn sich und ihre Familien ernähren können", meinte er weiter.  "Als Sozialdemokrat sage ich: Vom Brot allein lebt der Mensch am Ende auch nicht.  Wie soll das mit Stundenlöhnen von drei bis vier Euro denn gehen?  Zu Recht erwarten diese Menschen von uns, dass wir uns durchsetzen", wird der SPD-Politiker zitiert.   

Demgegenüber hat der hessische Ministerpräsident Roland Koch harten Widerstand gegen die Einführung gesetzlicher Mindestlöhne angekündigt.  "Es darf nicht sein, dass der Staat sagt, welches der gerechte Preis für Arbeit ist.  Das muss der Markt tun", sagte Koch der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" laut Vorabbericht.  Es gebe keinen staatlich festgelegten Brotpreis, keinen für Salat, und es werde daher auch keiner für Arbeit benötigt.  

 Der frühere Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) kritisierte im Magazin "Focus" die Mindestlohn-Debatte in der großen Koalition.  Das eigentliche Problem seien nicht Mindest- oder Kombilöhne, sondern der Mangel an qualifizierten Arbeitnehmern in Deutschland.  In den meisten Bereichen funktioniere der Tariflohn.  Clement: "Wir brauchen keine weiteren bürokratischen Regelungen.  

CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla hat vor den Folgen eines gesetzlichen Mindestlohns gewarnt.  Auf dem Parteitag der thüringischen Christdemokraten in Saalfeld sagte Pofalla am Samstag: "Die Scheinheiligen sind unterwegs."  Wenn Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren gingen, würden das diese Leute dann zuerst beklagen, die jetzt Mindestlöhne forderten. Es gebe derzeit 3,8 Millionen Arbeitslose in Deutschland.  Davon seien 1,6 Millionen ohne Schul- und Berufsschulabschluss.  Ein einheitlicher Mindestlohn würde verhindern, dass diese Menschen jemals Arbeit fänden. .. Ein gesetzlicher Mindestlohn würde hunderttausende Arbeitsplätze vernichten", sagte Pofalla.    

 IG-Metall-Chef Jürgen Peters sagte ..“Armutslöhne können wir nicht gebrauchen in einem der reichsten Länder der Erde. In Branchen, in denen es keine Tarifverträge gebe oder diese nicht greifen würden, müsse es eine gesetzliche Untergrenze geben.  Zur Festlegung von Mindestlöhnen in einer Branche schlug Peters ein Verfahren wie in Großbritannien vor.  Ein Ausschuss, der vor allem mit Vertretern der Tarifvertragsparteien besetzt ist, sollte die Höhe für einen Mindestlohn vorschlagen, den der Gesetzgeber dann für die jeweilige Branche verbindlich erkläre. Damit wird die Tarifautonomie nicht unterlaufen. Zudem seien in Deutschland schon andere Mindestarbeitsbedingungen wie Urlaub und Arbeitszeit gesetzlich festgeschrieben“. 

Ein Mindestlohn hätte nach Arbeitsmarktexperte Walweis Einschätzung früher wegen der hohen Tarifbindung in Deutschland keinen Sinn gemacht.  Seit Mitte der 1990er Jahre habe diese aber rapide abgenommen.  "Man muss sich fragen, inwieweit das heute noch trägt."  Aus staatlicher Sicht wären Mindestlöhne eine Chance, "die Zahl der aufstockenden Zahlungen in Grenzen zu halten".  Derzeit gebe es beispielsweise etwa 440 000 Vollzeitbeschäftigte in Deutschland, die zusätzlich noch Arbeitslosengeld II bezögen.“     „Zudem gibt es noch die Anreizkomponente", sagte Walwei weiter.  Demnach würden höhere Löhne die Beschäftigten bei ihrer Arbeit auch mehr motivieren.  

Es gebe jedoch auch Argumente, die gegen die Einführung eines Mindestlohns sprächen.  So hätten "wettbewerbsschwächere Bewerber bei einem relativ hohen Mindestlohn schlechte Karten auf dem Arbeitsmarkt". 

 Am Montagabend beraten die Koalitionsspitzen über den Mindestlohn.  Die SPD peilt dabei einen flächendeckenden Mindestlohn in Höhe von etwa 6,50 Euro an.  Walwei sagte dazu, vor drei Jahren hätten noch 500 000 Vollbeschäftigte einen Arbeitslohn von etwa 4,50 Euro pro Stunde bezogen.  "Wenn ich den jetzt anhebe, verursache ich auf Unternehmerseite Kosten, die erst wieder gedeckt werden müssten."  Das wäre aber sicher nicht bei allen Arbeitsplätzen möglich.  "Diese Beschäftigten wären dann gefährdet."    

 Als problematisch sieht der IAB-Experte, dass in Branchen, in denen es extrem geringe Bezahlung gibt, ein Mindestlohn zur Verschiebung des gesamten Lohnniveaus nach oben führt.  "Für manche Unternehmen wäre das dann sicher nicht einfach", sagte Walwei.  
 Quelle: Handelsblatt Nr. 082 vom 27.04.07 Seite 5 

FÜNF FRAGEN AN: VLADIMIR SPIDLA 

"Mindestlohn erhöht Anreiz zur Arbeit" 

Herr Kommissar, 20 Länder in der EU haben einen Mindestlohn. Sollte auch Deutschland eine Lohnuntergrenze einführen?  

Jedes Mitgliedsland entscheidet selbst über einen Mindestlohn. Doch in den Ländern, in denen es Mindestlöhne gibt, habe ich keine schlechten Erfahrungen gefunden. Im Gegenteil, Mindestlöhne haben vielfach den Anreiz für Geringqualifizierte zur Arbeitsaufnahme erhöht. So ist in Großbritannien nach Einführung des Mindestlohns die Arbeitslosigkeit deutlich gesunken.  

Die Gegner argumentieren, es drohe die Verlagerung von Jobs ins Ausland.  

Viele gering bezahlte Arbeitsplätze kann man nicht verlagern, etwa in der Gastronomie, im Reinigungsgewerbe und bei der Post. Bei einigen industriellen Tätigkeiten wiederum sind die Löhne in den Schwellenländern so niedrig, dass Europa auch ohne Mindestlöhne nicht konkurrieren kann. Ein Textilarbeiter in China zum Beispiel verdient dreißig Mal weniger als bei uns. Ich sehe deshalb nicht, dass Mindestlöhne nennenswert Jobs ins Ausland verdrängen.  

Quelle: Handelsblatt 20.11.2007

DER ÖKONOMISCHE GASTKOMMENTAR

Der Mindestlohn ist eine Büchse der Pandora 

Die Bundesregierung sollte jetzt die Chance nutzen, sich möglichst ganz von dem Konzept zu verabschieden

Der Koalitionsausschuss hat sich Anfang November nicht über die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns für Briefzusteller verständigen können. Das ist gut so, denn nun besteht die Chance, dass dieses Vorhaben von der Agenda der Bundesregierung verschwindet, hoffentlich für immer. 

Spätestens am Beispiel der Deutschen Post AG müsste auch dem engagiertesten Befürworter klargeworden sein, wozu ein Mindestlohn meistens dienen soll, nämlich zur Abwehr unliebsamer Konkurrenten. Die Arbeitsplätze bei der Deutschen Post werden geschützt und obendrein mit der Umsatzsteuerbefreiung subventioniert. Die Beschäftigung bei den Konkurrenten wird verdrängt. Den Preis zahlen die Postbenutzer in Form höherer Portogebühren. So etwas nennt man Protektionismus pur. Um welchen ökonomischen Unfug es sich handelt, erkennt man schon daran, dass sich der Arbeitgeber Deutsche Post dem Vernehmen nach über einen zu niedrigen Tariflohnabschluss beklagte! 

Die Debatte über einen Mindestlohn geht indes über die Deutsche Post hinaus. Von verschiedenen Seiten wird ein gesetzlicher Mindestlohn von lediglich 4,50 Euro ins Spiel gebracht und auf Studien verwiesen, nach denen sich die negativen Beschäftigungseffekte daraus in Grenzen hielten. Selbst ein Mindestlohn in Höhe von 4,50 Euro kostet aber zahlreiche Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich, wenn dort die Produktivität niedriger ist als die Arbeitskosten. Aber selbst wer diese Arbeitsplatzverluste in Kauf nimmt, gibt sich einer Illusion hin, wenn er glaubt, es bliebe bei 4,50 Euro. Gewerkschaftsfunktionäre fordern zunächst 7,50 Euro, die auf mindestens 9,00 Euro hoch zu schleusen seien. Spätestens in einem der nächsten Wahlkämpfe wird sich die Politik kaum dem Druck entziehen können, Zugeständnisse bei der Höhe des Mindestlohns zu machen. Die Bundesregierung ist daher gut beraten, sich nicht in diese Situation hineinmanövrieren zu lassen. Sie sollte die Büchse der Pandora "Mindestlohn" gar nicht erst öffnen. 

Die Beschäftigungsverluste infolge eines bindenden Mindestlohns sind durch empirische Studien gut belegt. An diesem Urteil ändern einige wenige Studien nichts, die zu anderen Resultaten gelangen. Prominentes Beispiel dafür ist eine Untersuchung über einige Schnellrestaurants in einem amerikanischen Bundesstaat. Allerdings sind die in dieser Studie ermittelten Beschäftigungsgewinne von anderen Wissenschaftlern bestritten worden. Für Deutschland liegt eine brandneue Studie von König und Möller (Handelsblatt vom 12. November 2007, S. 9) vor. Sie untersucht die Auswirkungen des Mindestlohns im deutschen Baugewerbe, der dort im Rahmen des Arbeitnehmerentsendegesetzes im Jahr 1997 eingeführt wurde. Für das Bauhauptgewerbe kommt der Aufsatz zu negativen Beschäftigungseffekten in Ostdeutschland, während er positive, statistisch allerdings nicht oder nur schwach signifikante Effekte für Westdeutschland feststellt. Die Studie genügt hohen wissenschaftlichen Ansprüchen und verdient eine intensive Diskussion. Wie man sie allerdings zu einem Plädoyer für einen Mindestlohn ummünzen kann, bleibt schleierhaft. Denn eindeutigen Arbeitsplatzverlusten im Osten stehen mögliche, aber unsichere Beschäftigungsgewinne in vergleichsweise geringerer Größenordnung im Westen gegenüber. Außerdem handelt es sich in der Bauwirtschaft meistens um nicht transportfähige Güter, so dass es sich schon von daher verbietet, die Resultate ohne weiteres auf andere Branchen zu übertragen. 

Auf jeden Fall haben sich die Befürchtungen, die Mitte der neunziger Jahre im Hinblick auf das Arbeitnehmerentsendegesetz geäußert wurden, voll bestätigt: Entgegen seinerzeitigen Beteuerungen wurde es auf weitere Branchen ausgedehnt. Und der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann die Allgemeinverbindlicherklärung per Rechtsverordnung, also ohne Einschaltung des Tarifausschusses, abgeben. Und so würde es auch beim Mindestlohn kommen. 

Man kann es drehen und wenden, wie man will, das Plädoyer der Befürworter eines gesetzlichen Mindestlohns geht in die Irre. Im Wesentlichen werden drei Begründungen vorgetragen. Erstens, von einem Stundenlohn von drei Euro könne niemand leben. Das muss auch niemand, denn dieser Arbeitsverdienst wird durch das Arbeitslosengeld II aufgestockt. Verwechselt wird also ein Mindestlohn mit einer Mindesteinkommenssicherung. Zweitens, in anderen Ländern gebe es ebenfalls einen Mindestlohn - das stimmt - und dieser habe keine Beschäftigungsverluste zur Folge - das stimmt nicht. In Frankreich führte die Erhöhung des Mindestlohns nachgewiesenermaßen zu einem Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit. Im Vereinigten Königreich betrifft die Mindestlohnregelung nur etwas mehr als ein Prozent der Arbeitnehmer, hierzulande wären es schon bei einem Mindestlohn in Höhe von 7,50 Euro rund elf Prozent. In den Vereinigten Staaten hält sich die Wirkung des Mindestlohns in Grenzen, weil er durch Preissteigerungen entwertet, aber nur in großen Zeitabständen angepasst wird. Ohnehin ist zu fragen, ob die Beschäftigungslage in solchen Ländern wegen oder trotz eines Mindestlohns so gut ist wie behauptet. Vielleicht wäre sie ohne noch besser? 

Drittens wird ohne einen Mindestlohn die Ausbeutung des Sozialstaats durch Unternehmen befürchtet, die Lohnsenkungen vornähmen, die anschließend durch das Arbeitslosengeld II kompensiert würden. Das mag im Einzelfall zutreffen. Aber abgesehen davon, dass solche Arbeitsplätze höchst rentabel wären und ein Run auf sie einsetzen müsste, woraufhin die Löhne wieder stiegen, ist es verfehlt, darauf mit der Keule Mindestlohn einzuschlagen - der enormen Kollateralschäden wegen. Das hieße, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. 




Mindestlohn


= eine durch Gesetz (oder Tarifvertrag) festgelegte Untergrenze für Arbeitsentgelt.





Ziel: Schutz des Arbeitnehmers





Marktkonträrer Eingriff in die Preisbildung, weil


Marktmechanismus außer Kraft gesetzt.


Widerspruch zu marktwirtschaftlichen Ordnung





Auswirkungen der Einführung eines Mindestlohns


auf Unternehmen:


höhere Lohnkosten, internationale Wettbewerbsfähigkeit sinkt, Marktzutritt für kleine Unternehmen könnte erschwert werden ...


auf Arbeitnehmer:


mehr Lohn, mehr Wohlstand, Gefahr des Arbeitsplatzverlusts steigt ...


auf Staat und Gesellschaft:


sinkende Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer, Arbeitslosigkeit steigt ...





Definition: Eine durch ein Gesetz oder im Tarifvertrag festgelegte    


    durch ein Gesetz oder im Tarifvertrag festgelegte    


   	  Untergrenze für Arbeitsentgelt.
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(in €/Stunde)





Karsten Thorwarth, 28�Friseur, Thüringen�5,03 Euro/Stunde


Bruttolohn pro Monat


Ca. 800 €


Nettolohn pro Monat


c. 600 €
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Graphikdesignerin, Bayern	


6,25 Euro/Stunde









